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I. Grundlagen des Kindesunterhalts

1. Gesetzliche Ausgangslage
a) Anspruchsgrundlage
Verwandte in gerader (auf- oder absteigender) Linie sind verpflichtet, ei-
nander Unterhalt zu gewähren (§§ 1601, 1589 Satz 1 BGB). Diese gegensei-
tige Unterhaltsverpflichtung voneinander abstammender Personen (Groß-
eltern, Eltern, Kind, Enkel usw.) besteht unabhängig vom Grad, d.h. der
Nähe der Verwandtschaft (§ 1589 Satz 3 BGB). Die wichtigste Form des Ver-
wandtenunterhalts ist der Kindesunterhalt. Anspruchsberechtigt sind danach
vor allem Kinder, die in gerader Linie mit dem Unterhaltspflichtigen verwandt
sind. In der Praxis geht es dabei in erster Linie um Ansprüche vonminderjäh-
rigen und volljährigen Kindern gegen ihre Eltern. Nach § 1601 BGB müssen
gegebenenfalls aber auch Großeltern und Urgroßeltern Unterhalt für ihre En-
kel und Urenkel leisten. Hohe Kosten für die Pflege und Unterbringung von
Älteren haben auf der anderen Seite dazu geführt, dass häufig auch über die
Unterhaltsansprüche von Eltern gegen ihre Kinder gestritten wird.
Angehörige, die nicht zu den Verwandten in gerader Linie gehören, sind nicht
zum Unterhalt verpflichtet. Zwischen Verwandten in der Seitenlinie (§ 1589
Satz 2 BGB), insbesondere zwischen Geschwistern, besteht daher keine gesetz-
liche Unterhaltspflicht. Somit haben auch Geschwister-Kinder keine Unter-
haltsansprüche gegen Tanten oder Onkel.
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b) Eltern-Kind-Verhältnis
Grundvoraussetzung des Unterhaltsanspruchs eines Kindes nach § 1601 BGB
ist ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis. Dieses bestimmt sich für die Eltern
nach den Vorschriften über die Abstammung in den §§ 1591 ff. BGB. Gerade
die Fortschritte und Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin haben es erfor-
derlich gemacht, gesetzliche Regelungen zu treffen, wem ein Kind statusrecht-
lich zuzuordnen ist.

aa) Mutterschaft

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Durch diese
Formulierung hat der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen, dass die recht-
liche und genetische Mutterschaft auseinanderfallen kann. Das ist z.B. der Fall,
wenn die Mutter trotz des in Deutschland bestehenden Verbots einer Ei- oder
Embryonenspende eine fremde befruchtete Eizelle ausgetragen hat.1

Die Mutterschaft ergibt sich unmittelbar aus der Vorschrift des § 1591 BGB.
Einer förmlichen Anerkennung oder statusrechtlichen Feststellung bedarf es
nicht. Die gesetzliche Zuordnung gilt unterhaltsrechtlich auch für die Ver-
wandten der gemäß § 1591 BGB als Mutter geltenden Frau, also für deren El-
tern oder für ihre weiteren Kinder.2

bb) Vaterschaft

Vater eines Kindes ist der Mann, der bei der Geburt des Kindes mit der Mutter
verheiratet ist, die Vaterschaft anerkennt oder dessen Vaterschaft gerichtlich
festgestellt wird (§ 1592 BGB). Zur Vaterschaft im Rechtsinn führt auch ein
bewusst falsches Vaterschaftsanerkenntnis, selbst wenn die leibliche Zeugung
objektiv unmöglich war.3 Anerkennung wie gerichtliche Feststellung wirken für
und gegen alle.4

cc) Annahme als Kind

Ferner wird durch die Minderjährigenadoption ein gesetzliches Verwandt-
schaftsverhältnis zwischen dem Kind und den/dem Annehmenden selbst so-
wie deren/dessen Verwandten begründet (§§ 1754 ff. BGB). Durch die An-
nahme als Kind erlischt sein Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen
Eltern und anderen bisherigen Verwandten (§ 1755 BGB). Nach vollzogener
Adoption wird das Kind seinerseits gegenüber seinen Adoptiveltern gemäß
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neue Ausbildung muss nicht auf demselben Niveau erfolgen, sondern kann
auch auf einer höheren Qualifikationsstufe durchgeführt werden.1

Liegen die dargestellten Voraussetzungen für eine Zweitausbildung aus persön-
lichen Gründen oder die besonderen Fälle der gestuften Ausbildungsgänge
nicht vor, wird die Unterhaltspflicht der Eltern nicht allein dadurch begründet,
dass das Kind aufgrund seiner Neigungen und Fähigkeiten von vornherein
zwei Berufsausbildungen plant (z.B. ein erstes Musikstudium und ein an-
schließendes Jurastudium).2 Ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt für die
zweite Ausbildung kann nur dann bejaht werden, wenn die Fortsetzung der
Ausbildung mit den Eltern abgestimmt worden ist. Eine Unterhaltspflicht
der Eltern gegenüber ihrem volljährigen Kind besteht auch dann nicht mehr,
wenn das Kind nach dem Abschluss eines Studiums eine Zusatzausbildung auf-
nimmt, die ähnlich dem Ausbildungsabschnitt der Promotion lediglich zur Ver-
besserung der beruflichen Perspektive beitragen soll.

i) Bachelor- und Master-Studiengang

Besonderheiten gelten im Zusammenhang mit Studiengängen, die mit dem Ba-
chelor- bzw. Master-Abschluss enden. In Rechtsprechung und Literatur beste-
hen unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, ob die unterhaltspflichtigen
Eltern ihrem Kind nach Abschluss des Bachelor-Studiengangs auch für den
darauf aufbauenden Master-Studiengang Ausbildungsunterhalt nach
§ 1610 Abs. 2 BGB schulden, wenn dieser Ablauf mit den Eltern nicht abge-
stimmt worden ist.

aa) Ausgangssituation

Die Einführung gestufter Bachelor-Master-Studiengänge und -abschlüsse ist
eine Folge der sog. Bologna-Erklärung. Der Begriff „Bologna-Prozess“ be-
zeichnet ein politisches Vorhaben zur Schaffung eines einheitlichen Hoch-
schulraums mit einer europaweiten Vergleichbarkeit der Hochschulausbildun-
gen und -abschlüsse. Er beruht auf einer 1999 von 29 europäischen
Bildungsministern im italienischen Bologna unterzeichneten, völkerrechtlich
nicht bindenden Erklärung. Dieser Absprache sind nachträglich die Bildungs-
ministerien von zahlreichen weiteren europäischen Staaten beigetreten. Eines
der bekanntesten Resultate des „Bologna-Prozesses“ ist die Definition eines
Systems von drei aufeinander aufbauenden Zyklen in der Hochschulbildung,
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durch die der Hochschulabsolvent nach den entsprechenden Studienleistungen
als Abschluss seines Studiums den akademischen Grad des Bachelors, Mas-
ters oder Doktors erlangen kann.

Durch den „Bologna-Prozess“ angestoßen, war es in Deutschland hochschul-
politisch erwünscht, die inländischen Hochschulabschlüsse, die auf das tradi-
tionelle deutsche Hochschuldiplom oder den Magister-Universitätsabschluss
zielten, durch Einführung von neuen Bachelor- und darauf aufbauenden Mas-
ter-Studiengängen dem internationalen Standard anzupassen.1 Bei dem (grund-
ständigen) Bachelor handelt es sich um einen berufsqualifizierenden Ab-
schluss. Dass er berufsqualifizierend ist, ergibt sich bereits aus § 19 Abs. 2
Hochschulrahmengesetz (HRG). Die Regelstudienzeit für ein entsprechendes
Vollzeitstudium beträgt mindestens drei und höchstens vier Jahre (§ 19 Abs. 2
Satz 2 HGR). Für den weiteren berufsqualifizierendenHochschulgrad eines
Masters beträgt sie mindestens ein, höchstens zwei Jahre (§ 19 Abs. 3 Satz 2
HRG). Bei konsekutiven – d.h. zeitlich aufeinander folgenden – Studiengän-
gen, die zu Bachelor- und Master-Graden führen, beträgt die Gesamtregelstu-
dienzeit höchstens fünf Jahre (§ 19 Abs. 4 HRG).

Studienziel im Bachelor-Studiengang ist regelmäßig die Heranführung an den
Master-Studiengang sowie ein erster Berufsabschluss, der grundsätzlich einen
Berufseinstieg ermöglicht. Der forschungsorientierte Master-Studiengang baut
nach seiner Konzeption auf dem eher praxisorientierten Bachelor-Studiengang
auf und vertieft die dort erworbenen Kenntnisse (wissenschaftlich) weiter.2

Der Ausbildungsgang Bachelor-Master zusammen führt zu einer Qualifikation,
die mit dem Abschluss eines herkömmlichen grundständigen Diplomstudien-
gangs – auch vom zeitlichen Umfang her – vergleichbar ist.3

Differenziert wird zwischen sog. konsekutiven und weiterbildenden Master-
Studiengängen. Ein konsekutiver Master-Studiengang baut auf einem Ba-
chelor-Studiengang auf, dem er zeitlich nachfolgt. Er kann den vorangegange-
nen Bachelor-Studiengang fachlich vertiefen. Er kann aber auch den
Bachelor-Studiengang fächerübergreifend verbreitern. Die Entscheidung darü-
ber, welche Bachelor-Master-Studiengangskombinationen unter fachlichen
Gesichtspunkten sinnvoll sind, obliegt den Hochschulen.4 Weiterbildende
Master-Studiengänge setzen eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung
von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. Die Inhalte des weiterbilden-
den Master-Studiengangs sollen gerade die zwischenzeitlichen beruflichen Er-
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fahrungen berücksichtigen und an diese anknüpfen. Weiterbildende Master-
Studiengänge führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben
Berechtigungen wie konsekutive Master-Studiengänge.

bb) Ausbildungsförderungsrechtliche Behandlung

Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, im Rahmen der staatlichen Ausbil-
dungsförderung speziell die Kombination von Bachelor- und Master-Studien-
gang besonders zu fördern.1Dieses gesetzgeberische Ziel wurde durch die Son-
derregelung des § 7 Abs. 1a BAföG sichergestellt, die durch das 19. Gesetz
zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG-ÄndG) vom
25.6.1998 (BGBl. I, 1088) neu eingefügt worden ist. Hierdurch ist der Grund-
anspruch auf Ausbildungsförderung nach § 7 Abs. 1 BAföG – der nach der bis
dahin geltenden Rechtslage durch den erzielten berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Bachelor-Studiengangs bereits verbraucht gewesen wäre – erweitert
und auf die neuen Master-Studiengänge i.S.d. § 19 HRG (sowie auf postgra-
duale Diplomstudiengänge i.S.v. § 18 HRG Abs. 1 Satz 1 bis 3 HRG) erstreckt
worden.2

Damit handelt es sich bei dem Bachelor-Studiengang und dem darauf aufbau-
enden Master-Studiengang nach der Systematik des § 7 BAföG nicht um ge-
sonderte Ausbildungsabschnitte (Doppelstudium), sondern ausbildungsför-
derungsrechtlich um einen einheitlichen Ausbildungsgang.3

Nach der Sonderregelung des § 7 Abs. 1a BAföG setzt der erweiterte Grund-
anspruch voraus, dass der Master-Studiengang auf einem (im In- oder Ausland
erworbenen) Bachelor-Studiengang aufbaut und der Student einen solchen Stu-
diengang tatsächlich abgeschlossen hat. Eine strenge Fachidentität oder ein
fachlicher Zusammenhang zwischen den Studiengängen muss – im Interesse
einer Stärkung der Interdisziplinarität – nicht bestehen.4 Ebenso wenig ist
für den Förderungsanspruch nach § 7 Abs. 1a BAföG erforderlich, dass der
Master-Studiengang unmittelbar nach dem Abschluss des Bachelor-Studiengangs
aufgenommen wird. Der Studierende hat die Möglichkeit, zunächst berufstätig
sein und erst später mit demMaster-Studiengang zu beginnen.5 Nach einer zwi-
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schenzeitlichen Erwerbstätigkeit von drei Jahren kann elternunabhängige
Förderung gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BAföG beansprucht werden.1

cc) Unterhaltsrechtliche Behandlung

Es stellt sich die Frage, ob der förderungsfreundliche Ansatz des § 7 Abs. 1a
BAföG auch unterhaltsrechtlich zum Tragen kommt, so dass der auf dem pra-
xisorientierten Bachelor-Studiengang aufbauende wissenschaftlich vertiefende
Master-Studiengang als Teil eines einheitlichen Ausbildungsgangs zu werten ist,
der von dem Ausbildungsanspruch gemäß § 1610 Abs. 2 BGB umfasst ist, oder
ob es sich hierbei um zwei verschiedene Ausbildungen handelt, mit der Folge
dass der Master-Studiengang von den Eltern nicht mehr zu finanzieren wäre.

In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass der erste univer-
sitäre Bachelor-Abschluss einen angemessenen Studienabschluss darstelle und
einen Berufseinstieg ermögliche. Der Master-Abschluss ist danach eine von
den Eltern nicht mehr geschuldete Zusatzqualifikation.2 Nach anderer Auf-
fassung handelt es sich um einen einheitlichen Ausbildungsgang, so dass
das Studium und damit der Anspruch des Kindes auf Ausbildungsunterhalt
nach § 1610 Abs. 2 BGB erst mit der Master-Prüfung enden.3

Es besteht zwar keine Übereinstimmung in den Voraussetzungen der staatli-
chen Ausbildungsförderung und der privatrechtlichen Unterhaltspflicht. Die
Vorschriften und Richtlinien der staatlichen Ausbildungsförderung greifen
auch nicht in die privatrechtliche Unterhaltspflicht ein.4 Insbesondere müssen
Eltern ihrem Kind eine weitere Ausbildung nicht schon deshalb finanzieren,
weil das Kind hierfür eine staatliche Ausbildungsförderung erhält.5 Es erscheint
jedoch sachgerecht, die Frage, inwieweit hier unterhaltsrechtlich von einem ein-
heitlichen Ausbildungsgang ausgegangen werden kann, unter Heranziehung
der zu § 7 Abs. 1a BAföG entwickelten Grundsätze auszulegen, so wie dies
vom BGH bei der Bestimmung des Begriffs der „allgemeinen Schulausbil-
dung“ in § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB unter Berücksichtigung des § 2 Abs. 1
Satz 1 BAföG praktiziert worden ist.6 (S. hierzu auch Rz. 1059.)
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1 Vgl. Ramsauer/Stallbaum/Sternal, BAföG, 4. Aufl., § 7 Rz. 19.
2 So Strohal, FPR 2008, 333.
3 So OLG Celle v. 2.2.2010 – 15 WF 17/10, FamRZ 2010, 370 = FamRB 2010, 231;
Scholz in Wendl/Staudigl, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, § 2
Rz. 68; Wohlgemuth in Eschenbruch/Klinkhammer, Der Unterhaltsprozess, 3.2,
Rz. 463; Götz , FF 2010, 371.

4 Vgl. BGH v. 29.6.1977 – IV ZR 48/76, FamRZ 1977, 629; Brudermüller in Palandt,
70. Aufl., § 1610 BGB Rz. 22.

5 Vgl. BGH v. 29.6.1977 – IV ZR 48/76, FamRZ 1977, 629.
6 Vgl. z.B. BGH v. 9.1.2002 – XII ZR 34/00, FamRZ 2002, 815.
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Von diesem Ansatz ausgehend kann der konsekutive Master-Studiengang,
der auf einem speziellen Bachelor-Studiengang aufbaut, auch unterhaltsrecht-
lich grundsätzlich als ein einheitlicher (einziger) Ausbildungsgang zu wer-
ten sein.1 Der Anspruch des Kindes auf Ausbildungsunterhalt nach § 1610
Abs. 2 BGB endet dann nicht schon mit dem berufsqualifizierenden Bachelor-
Abschluss. Vielmehr müssen Eltern ihrem volljährigen Kind auch den Master-
Abschluss finanzieren, soweit das für sie wirtschaftlich zumutbar ist. Wegen
des aus § 1610 Abs. 2 BGB abzuleitenden Merkmals der Einheitlichkeit des
Ausbildungsgangs ist der Anspruch jedoch an die Voraussetzung zu knüpfen,
dass die einzelnen Ausbildungsabschnitte in engem Zusammenhang stehen.
War der Studienablauf nicht mit den Eltern abgesprochen, ist danach in Anleh-
nung an die Fälle Abitur-Lehre-Studium zu fordern, dass zwischen dem Bache-
lor- und dem Master-Studiengang ein enger zeitlicher Zusammenhang
besteht und sich die Fortsetzung des Studiums nach dem erfolgreichen Bache-
lor-Abschluss als eine fachliche Ergänzung und Weiterführung oder Ver-
tiefung erweist.2

Der notwendige sachliche Zusammenhang ist gegeben, wenn es sich um
denselben Studiengang oder zumindest um verwandte gleichwertige Studien-
fächer handelt. Es muss im Regelfall auch ausreichen, wenn die Hochschule
in ihrer Studienordnung für den Magister-Studiengang bestimmte Studien-
gangskombinationen unter fachlichen Gesichtspunkten für sinnvoll hält und
den Bachelor-Abschluss in einem verwandten Fach als Zulassungsvorausset-
zung für den Master-Studiengang anerkennt.

Der zeitliche Zusammenhang setzt voraus, dass das Master-Studium nach
dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss zum nächstmöglichen Termin auf-
genommen wird. Übt das Kind dagegen nach bestandener Bachelor-Prüfung
eine berufliche Tätigkeit aus, obwohl es mit dem Master-Studium beginnen
könnte, so hebt dies den zeitlichen Zusammenhang und damit die Einheitlich-
keit des Ausbildungsgangs auf. Damit endet im Regelfall die Unterhaltspflicht
der Eltern. Nimmt das Kind später das Studium im Master-Studiengang wieder
auf, kommt ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt nach § 1610 Abs. 2 BGB
nur in Ausnahmefällen und bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht.3
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1 Vgl. OLG Brandenburg v. 18.1.2011 – 10 UF 161/20, JAmt 2011, 112; hierzu aus-
führlich Liceni-Kierstein, Bachelor- und Masterstudium – einheitlicher Ausbildungsgang
oder Doppelstudium?, FamRZ 2011, 526.

2 So z.B. auch Wohlgemuth in Eschenbruch/Klinkhammer, Der Unterhaltsprozess, 3.2,
Rz. 463.

3 Vgl. Scholz in Wendl/Staudigl, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis,
§ 2 Rz. 68.
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Die Einheitlichkeit des Ausbildungsgangs hängt dagegen nicht davon ab, dass
der Master-Abschluss bereits von Anfang an geplant war. Es reicht aus, dass
derEntschluss, den Master-Studiengang zu durchlaufen, sukzessive, also wäh-
rend des Bachelor-Studiums oder auch erst nach dem Bachelor-Abschluss
gefasst wird.

Einem Anspruch des Kindes nach § 1610 Abs. 2 BGB auf Finanzierung des
weiterbildenden Master-Studiengangs dürfte von vornherein entgegenste-
hen, dass er qualifizierte berufspraktische Erfahrungen von in der Regel nicht
unter einem Jahr voraussetzt und dadurch der notwendige zeitliche Zusam-
menhang mit der vorangegangenen Ausbildung nicht gewahrt werden kann.
Etwas anderes könnte hier nur gelten, wenn der entsprechende Ablauf mit
den Eltern abgestimmt wurde. Im Übrigen kann es für das Kind in diesem
Zusammenhang unterhaltsrechtlich zumutbar und geboten sein, durch die ent-
sprechende Dauer seiner zwischenzeitlichen Erwerbstätigkeit die Vorausset-
zungen für eine bedarfsdeckend anzurechnende elternunabhängige Ausbil-
dungsförderung gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BAföG herbeizuführen.

dd) Exkurs: Herkömmliche Studiengänge

Der Master-Abschluss entspricht von seiner Wertigkeit her den herkömm-
lichen Diplom- oder Magisterabschlüssen, bei Juristen und Lehrern dem
ersten Staatsexamen, bei Medizinern der zweiten ärztlichen Prüfung.1

Der „Bologna-Prozess“ hat u.a. eine umfassende Reform des Lehramtsstu-
diums ausgelöst. In den meisten Bundesländern werden die Lehramtsstudien-
gänge auf das gestufte konsekutive Bachelor-Master-Modell umgestellt. In
einigen Bundesländern ersetzt der Master-Abschluss sogar das erste Staats-
examen. Nimmt das Kind vor diesem Hintergrund das Lehramtsstudium mit
dem Ziel des universitären Master-Abschlusses bzw. des ersten Staatsexamens
auf, scheidet von vornherein die Annahme eines Erst- und Zweitstudiums bzw.
einer Zusatzqualifikation aus, vielmehr liegt unterhaltsrechtlich ein einziges
Lehramtsstudium vor. Der Master-Studiengang wird auch durch den in das
Lehramtsstudium integrierten Zwischenerwerb eines (berufsqualifizierenden)
Bachelor-Grads begrifflich nicht zu einem Doppelstudium oder einer weiteren
Ausbildung. Auch wenn der Bachelor-Abschluss für sich genommen bereits
eine erste Berufsbefähigung (z.B. als sog. Lernassistent) vermittelt, besteht
der auf den Beruf des Lehrers gerichtete Ausbildungsunterhaltsanspruch
nach § 1610 Abs. 2 BGB grundsätzlich bis zum geplanten Regelabschluss,
also dem universitären Master-Abschluss bzw. dem ersten Staatsexamen, fort.
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Denn der erfolgreiche Abschluss eines lehramtsbezogenen Master-Studiums ist
Voraussetzung für eine Bewerbung für den Vorbereitungsdienst und eine an-
schließende Aufnahme in den Schuldienst.

Im Bereich der Rechtswissenschaften ist es teilweise möglich, nach einem
dreijährigen Studium den Baccalaureus Juris (bac. jur.) und nach einem wei-
teren Jahr den Magister Juris (Mag. jur.), meist LL. M. genannt, zu erwerben.
Der Weg zu den klassischen juristischen Berufen wie Rechtsanwalt oder Rich-
ter wird dadurch jedoch nicht eröffnet. Die Regelstudienzeit für den herkömm-
lichen juristischen Studiengang, der heute mit einer „Ersten juristischen Prü-
fung“ abgeschlossen wird, beträgt gewöhnlich viereinhalb bis fünf Jahre. Die
Eltern sind daher grundsätzlich verpflichtet, dem Kind ein solches rechtswis-
senschaftliches Studium zu ermöglichen.1 Entsprechendes gilt für das Medi-
zinstudium.

7. Verfahrensrechtliche Auswirkungen des Eintritts der
Volljährigkeit

Nach § 1629 Abs. 3 Satz 1 BGB kann ein Elternteil bei Anhängigkeit der
Scheidungssache die Unterhaltsansprüche des (minderjährigen) Kindes gegen
den anderen Elternteil nur im eigenen Namen geltend machen. Es handelt
sich um einen Fall der gesetzlichen Verfahrensstandschaft. Diese Regelung
gilt für die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil un-
abhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Scheidungsverbunds
geltend zu machen sind.2 Endet in einem solchen Fall die Verfahrensführungs-
befugnis des vertretungsberechtigten Elternteils, weil das Kind das 18. Le-
bensjahr vollendet hat, wird der bereits bestehenden (verfahrensstandschaft-
lichen) Beteiligung des Kindes am Rechtsstreit dadurch Rechnung getragen,
dass das volljährig gewordene Kind selbst in den Rechtsstreit eintritt und
ihm nunmehr die verfahrensrechtliche Disposition zusteht, ob es das Verfah-
ren fortführt. Es findet ein automatischer Beteiligtenwechsel statt, der kei-
ner Zustimmung des Gegners bedarf.3 Hiervon wird auch der rückständige
Kindesunterhalt aus der Zeit der Minderjährigkeit erfasst.4 Der Kindesunter-
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1 Vgl. Scholz in Wendl/Staudigl, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis,
§ 2 Rz. 85.

2 Vgl. BGH v. 30.1.1985 – IVb ZR 70/83, FamRZ 1985, 471; v. 23.2.1983 – IVb ZR
359/81, FamRZ 1983, 474.

3 Vgl. BGH v. 30.1.1985 – IVb ZR 70/83, FamRZ 1985, 471; v. 23.2.1983 – IVb ZR
359/81, FamRZ 1983, 474.

4 Vgl. OLG München v. 28.8.1995 – 12 WF 1002/95, FamRZ 1996, 422; Diederichsen in
Palandt, 70. Aufl., § 1629 BGB Rz. 37.
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